
Satzung

des

ST. JOHANNES VEREIN e. V.

Präambel

Verkündigung, Liturgie und Caritas sind Grundaufgaben der Kirche. Diese Dienste stehen nicht
nebeneinander, sie bilden vielmehr miteinander ein Ganzes. Die Caritas stellt eine besondere

Form der Verktindigung der Botschaft Jesu Christi dar. Die Evangelien berichten, dass sich Jesus

der Armen und Leidenden angenommen und sich mit ihnen solidarisiert hat. "Was ihr fir einen

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. " (Mt. 25,40).

Mitmenschen die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit zu erweisen ist Aufgabe
jedes Christen, jeder christlichen Gemeinschaft und Pfa:rgemeinde sowie der kirchlich-
caritativen Vereine. Dem Vorbild und dem Auftrag Jesu Christi verpflichtet, gibt sich der Johan-

nes Verein e. V. folgende (neugefasste) Satzung:

§ I Name. Wesen und Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen "St. Johannes Verein e. V.'o

(2) Er ist die vom Bischof von Würzburg anerkannte institutionelle Zusammenfassung und

Vertretung seiner Mitglieder auf der pfarlichen Ebene der Caritas. Der Verein und seine

Organe unterliegen der kirchlichen Aufsicht des Ortsordinarius (Bischof oder Generalvi-

kar). Er steht unter dem Schutz des Bischofs.

(3) Der Verein gehört dem Caritasverband ftir den Landkreis Main-spessart und über diesen

dem Caritasverband flir die Diözese Wi.irzburg e. V. sowie dem Deutschen Caritasverband

e. V. als korporatives Mitglied an.

(4) Der Verein wurde am 20. Januar 1907 gegrtindet und führt in der nunmehrigen Satzungs-

struktur den Verein weiter.

(5) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Würzburg eingetragen.

(6) Der Verein hat seinen Sitz und seine Verwaltung in Arnstein-Müdesheim

(7) Die "Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse"

findet Anwendung in der jeweils geltenden Fassung.
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§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung caritativer und sozialer Hilfen im Sinne der Präambel
zu dieser Satzung.

(2) Er bezweckt insbesondere
a) die planmäßige Ausübung und Förderung der Bildung und Erziehung des Kindes nach

christlichen Grundsätzen durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Kindertagess-
tätte in Müdesheim

b) die Förderung der ambulanten Krankenpflege im christlichen Geist durch materielle
und ideelle Unterstützung der Sozialstation St. Niklaus in Arnstein

§ 3 Gemeinnütziekeit

(1) Der Verein verfolgt mit seinen in § 2 festgelegtenZwecken ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und/oder mildtatige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dtirfen nur flir seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendung aus Mitteln des

Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweckdes Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßi g hohe Vergütungen be günstigt werden.
Den Mitgliedern des Vereins können ihre nachgewiesenen Aufivendungen / Auslagen er-
setzt werden. Daneben kann im Rahmen der steuerlichen Bestimmungen (2.B. § 3 Nr. 26a
EStG) und im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine angemessene pauscha-

le Aufivandsentschädigung gewährt werden, über die Höhe entscheidet der Vereinsvor-
stand.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die mit einem Ehrenamt betrauten

Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatztatsächlich erfolgter Auslagen.

§ 4 Mittel des Vereins

Die zur Erfüllung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch:
1. Mitgliedsbeiträge, über deren Art, Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung beschließt;

dabei kann die Erbringung von Dienstleistungen durch Mitglieder im Sinne des Vereinszwe-
ckes anstelle eines Geldbeitrages wie ein Mitgliedsbeitrag bewertet werden;

2. Spenden, Schenkungen und Zuwendungen an den Verein;
3. Zuschüsse und sonstige Fördermiuel kirchlicher, kommunaler oder sonstiger Stellen.

§ 5 Mitsliedschaft

(1) Mitglieder können werden
Personen, die einen regelmäßigen Beitrag leisten.
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(2) Die Mitgliedschaft wird auf Antrag des Bewerbers erworben durch Entscheidung der Vor-
standschaft. Eine etwaige Ablehnung der Aufnahme bedarf keiner Begrtindung.

(3) Die Mitgliedschaft begründet auch die Mitgliedschaft im Caritasverband fiir den Landkreis
Main-Spessart e. V., über diesen im Caritasverband ftir die Diözese Würzburg e. V. und
damit auch im Deutschen Caritasverband e. V.

(4) Die Mitgliedschaftsrechte (Stimmrecht, aktives Wahlrecht) kctnnen auch vom Ehegatten
eines Mitgliedes oder einer vom Mitglied schriftlich bevollmächtigten volljährigen Person
ausgeübt werden.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber der Vorstandschaft, die zum Schluss ei-

nes Geschäftsjahres des Vereins wirksam wird;
b) durch Aberkennung der Mitgliedschaft bei grob vereinsschädigendem Verhalten nach

Entscheidung der Vorstandschaft ;

c) durch Tod des Mitgliedes;
d) durch Auflösung einer juristischen Person oder Verlust der kirchlichen Anerkennung

durch den Diözesanbischof.

(6) Über die Aberkennung der Mitgliedschaft entscheidet die Vorstandschaft. Ihre Entschei-
dung ist schriftlich zu begründen. Das betroffene Mitglied hat das Recht der Berufung an
die Mitgliederversammlung, die über den Ausschluss endgültig entscheidet.

§ 6 Orsane

Organe des Vereins sind
1. die Vorstandschaft (§ 7),
2. der Vorstand (§ 10),
3. die Mitgliederversammlung (§ 11).

§ 7 Die Vorstandschaft

(l) Die Vorstandschaft besteht aus:

a) dem/der 1. Vorsitzenden,
b) dem/der 2. Vorsitzenden,
c) dem flir den Vereinssitz zlständigen PfarreriPfa:radministrator oder seinem von ihm

bestimmten Vertreter,
d) dem/der Schriftführer/-in,
e) dem/der Kassier/-erin

0 bis zu drei Beiräten/-innen.

(2) Der flir den Vereinssitz zuständige Pfarrer/Pfarradministrator gehört grundsätzlich der Vor-
standschaft kraft seines Amtes an. Er kann, insbesondere wenn er in weiteren kirchlichen
Vereinen ein Vorstandschaftsamt hat, seine Mitgliedschaft in der Vorstandschaft in stets

widerruflicher Weise schriftlich gegenüber dem I . Vorsitzenden auf eine andere Person

seines Vertrauens übertragen (2.8. Kaplan, Diakon, pastorale Mitarbeiter, Mitglieder von

Kirchenverwaltung oder Pfarrgemeinderat). Der zuständige PfarrerlPfarradministrator wie
auch sein von ihm bestimmter Vertreter haben Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederver-
sammlung.
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(3) Bei Wahl des zustäindigen Pfarers oder seines Vertreters nach Abs. 2 zum l. oder 2.Yor-

sitzenden ist ein Mitglied der Vorstandschaft hinzuzuwählen.

(4) Die Mitglieder der Vorstandschaft nach Abs. I a,b, d, e und f werden von der Mitglieder-
versammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie bleiben nach Ablauf der Amt szeit
bis zu einer Neuwahl im Amt.

§8

(1)

Rechte und Pflichten der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft hat das Recht und die Pflicht, alles zur Erfüllung der Aufgaben des
caritativen Vereines Erforderliche ztr veranlassen. Sie trägt die Verantwortung ftir die Er-
ftillung der in der Präambel festgelegten Vereinsgrundsätze. Hält sie diese flir geftihrdet,
hat sie unverzüglich Mitteilung an den zusttindigen Kreiscaritasverban d zumachen.

Der Vorstandschaft obliegen insbesondere:
a) die Ftihrung der laufenden Geschäfte für den Verein,
b) die Durchflihrung der Beschlüsse der Vereinsorgane,
c) die Vorbereitung der der Mitgliederversammlrrrg obliegenden Entscheidungen, insbe-

sondere die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichtes und der Jahresrechnung sowie
des Haushaltsplanes,

d) die Entscheidung über Erwerb oder Aberkennung der Mitgliedschaft.

(3) Die Vorstandschaft ist zuständig fiir die Beschlussfassung über Satzungsänderungen auf
Verlangen des Ortsordinarius, des Registergerichtes oder des Finanzamtes. Von entspre-
chenden Satzungsänderungen ist die nächste Mitgliederversammlung in Kenntnis zu set-
zen.

(2)

§e

(l)

Geschäftsgans. Sitzuns der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft ist nach Bedarf durch den I . Vorsitzenden oder in seiner Vertretung
durch den2. Vorsitzenden einzuberufen. Die Einladung erfolgt in der Regel schriftlich un-
ter Angabe der Tagesordnung spätestens eine Woche vor der Sitzung der Vorstandschaft.
Auf schriftlich begründeten Antrag eines Mitgliedes der Vorstandschaft ist unverzüglich
eine Sitzung der Vorstandschaft einzuberufen.

Die Vorstandschaft ist beschlussftihig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwe-

send sind, darunter der 1. oder 2. Vorsitzende. Sie beschließt mit einfacher Stimmenmehr-
heit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Sitzungen der Vorstandschaft sind grundsätz-

lich nicht öffentlich.

(2)

(3) Mitglieder der Vorstandschaft sind von der Beratung und Beschlussfassung in Angelegen-
heiten ausgeschlossen, die sie persönlich betreffen.

(4) Über die Sitzungen der Vorstandschaft ist vom Schriftflihrer oder dem damit Beauftragten
eine Niederschdft atuufefügen, die von diesem und dem 1. oder 2. Vorsitzenden zu unter-
zeichnen ist.

§ 10 Gesetzliche Vertretune (Vorstand gem. § 26 BGB)

(l) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder der Vorstandschaft
gemeinsam vertreten, darunter immer der 1. oder 2. Vorsitzende.Im Innenverhältnis wird
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bestimmt, dass bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden diesen der 2. Vorsitzende vertritt.

(2) Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes ist durch § 14 Abs. I nach außen beschrtinkt.

§ 11 Die Mitsliederversammluns

(l) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jdhrlich mindestens einmal statt. Sie wird
spätestens 14 Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung durch den I . Vorsitzenden
schriftlich durch ortsüblichem Aushang und durch Veröffentlichung in der örtlichen Lokal-
zeitung (Werntal -Zeittxrg) einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzutei-
len. Es kann auch über Punkte beschlossen werden, die nicht auf der Tagesordnung stehen,
wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder deren Behandlung beschließen.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel
der Mitglieder unter Angabe der Grtinde den schriftlichen Antrag beim l. Vorsitzenden
stellt.

(3) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des

Prüfungsberichtes,
b) die Entlastung der Vorstandschaft,
c) die Wahl von Mitgliedern der Vorstandschaft nach § 7 Abs. I a,b, d, e und f und zweier

Rechnungsprüfer nach § 13 Abs. 5,
d) die Beschlussfassung über Satzungsänderung, ausgenommen der Fälle nach § 8 Abs. 3,

und über die Auflösung des Vereins,
e) die Wahl von Vertretern des Vereins in übergeordnete Gremien des Caritasverbandes,

0 Beschlussfassung über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen.

(4) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung beratender Ausschüsse, denen mindestens
ein Mitglied der Vorstandschaft nach § 7 Abs. I angehören muss , znr Erfüllung bestimmter
Aufgaben der örtlichen Caritas beschließen. Deren Zustiendigkeiten sind im Beschluss klar
fuzugrerr,en.

(5) Über die Mitgliederversammlung ist vom Schriftfiihrer oder dem damit Beauftragten ein
Protokoll anzufertigen, das von diesem und dem Versammlungsleiter ruunterzeichnen ist.

§ 12 Beschlussfassuns der Mitsliederversammluns

(1) Beschlussftihig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung. Die Beschluss-

fassung erfolgt grundsätzlichmit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung.

(2) Zur Beschlussfassung über eine Andertrng der Satzung, des Vereinszweckes oder die Auf-
lösung des Vereines müssen wenigstens 15 % der Mitglieder des Vereins anwesend sein.

Ist dies nicht der Fall, kann der Vorsitzende diesen Tagesordnungspunkt auf eine neue

Mitgliederversammlung vertagen, die dann unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitg-
lieder beschlussftitrig ist. Die Einladun g zu der neuen Versammlung hat einen Hinweis auf
die erlei chterte B e schlus sftihi gk eit zu enthalten.

(3) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Bei der Wahl der Vorstandschaft und der beiden

Rechnungsprüfer ist auf Antrag eines Mitgliedes schriftlich und geheim abzustimmen. Al-
len weiteren Anträgen auf schriftliche Abstimmung ist nur dann zu folgen, wenn die Mehr-



heit dies beschließt.

§ 13 Geschäftsführune

(l) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(2) Satzung und tatsächliche Geschäftsftihrung müssen im Einklang stehen.

(3) Über die Kassengeschäfte des Vereins ist Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu ers-

tellen.

(4) Zahhngen zu Lasten des Vereins dürfen nur auf eine schriftliche Zahlungsanordnung des

1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den2. Vorsitzenden geleistet werden.

Das Zusarnmenwirken zwischen Kassenfiihrung und den Vorsitzenden kann durch Be-

schluss der Vorstandschaft geregelt werden.

(5) Die Geschäftsführung der Vorstandschaft und die Jahresrechnung sind jährlich durch zwei

von der Mitgliederversarnmlung auf die Dauer von vier Jahren bestellte Prüfer zu überprü-

fen. Diese dürfen nicht Vorstandschaftsmitglieder sein. Der Prüfungsbericht ist Vorausset-

zvngftir die Entlastung der Vorstandschaft durch die Mitgliederversammlung.

(6) Die Protokolle der Mitgliederversammlungen sowie Haushalts-, Stellenplan und Prüfungs-

bericht sind termingerecht über den zuständigen Kreiscaritasverband und dem Caritasver-

band flir die Diözese Wtirzburg e. V. vorzulegen. Gemäß bischöflichem Dekret vom

04.11.1995 (WDBI Nr. 5 v. 15.03 .1996, S. 86 - 39) besteht das Recht zur Revision durch

den Caritasverband flir die Diözese Würzburg e. V.

§ 14 Genehmieunespflicht

(l) Nachfolgende Beschlüsse von Vereinsorganen bedtirfen zuihrer Rechtswirksamkeit der

schriftlichen Genehmigung des Ortsordinarius, die über den zuständigen Kreiscaritasver-

band zu beantragen ist:
a) Errichtung von Planstellen, soweit Zuschüsse zu deren Finanzierung aus kirchlichen

Miueln benötigt werden,
b) Grundstücksgeschäfte im Umfang von mehr als 15.000 €,

c) die Aufnahme und Hergabe von Darlehen über 15.000 €,

d) die Übernahme von Btirgschaften,

"j Ai. Erhebung von Klagen, soweit sich diese nicht aus dem laufenden Geschäftsbetrieb

ergeben.
(Z) Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes (§ 10) wird durch die Genehmigungsvorbehalte

nach Abs. I eingeschränkt und diese werden in das Vereinsregister eingetragen.

§ 15 Satzunssänderunsen und Auflö§uns de§ Verein§

(l) Beschlüsse über eine Anderung der Satzung des Vereines, des Vereinszweckes oder über

eine Auflösung bedtirfen einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitg-

lieder. Dabei sind die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 zubeachten.

Für Satzungsänderungen auf Verlangen des'Ortsordinarius, des Registergerichtes oder des

Finanzamtes gilt die Ausnahmeregelung des § 8 Abs. 3.



(2) Alle Beschlüsse dieser Art bedtirfen vor ihrer Eintragung in das Vereinsregister der schrift-
lichen Genehmigung des Ortsordinarius. Diese wird über den zuständigen Kreiscaritasver-
band beantragt.

(3) Beschlüsse über Satzungsänderung€il, welche die Gemeinnützigkeit betreffen, sind zu-
nächst dem zuständigen Finanzarfivorzulegen, bevor nach Abs. 2 verfahren wird.

§ 16 Vermösensanfall bei Auflösune des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke ftillt das Vermö-
gen des Vereins an die Kath. Kirchenstiftung St. Markus und Ulrich in Müdesheim mit der Auf-
lage, das Restvermögen ausschließlich fi.ir gemeinnützige oder mildtatige Zwecke im Vereinsbe-
reich zu verwenden. Eine andere Verwendung ist unzulässig.

§17

(l)

Inkrafttreten

Vorstehende Satzung wurde beschlossen in der Mitgliederversammlung des Vereins vom
15. Januar 2016, über den Caritasverband ftir den Landkreis Main-Spessart, dem Caritas-

verband flir die Diözese Würzburg e. V. vorgelegt und gemäß § 15 Abs. 2 durch den Orts-
ordinarius am genehmigt.

(2) Sie tritt anstelle der bisherigen
gung durch den Ortsordinarius

Satzung des Vereins vom 07J2.2000 nach ihrer Genehmi-
mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Arnstein-Müdesheim , den 15. Januar 2016

(Unterschriften des Vorstandes nach § I0 oder der Vorstondschaft nach § 7)

Matthias

a4

,'/'{",/*d
Michael Bauer, 2. Vorsitzender
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Michael Matei, Beisitzer


